
3. Ethisch

IVF ist als Sonderfall der künstlichen Insemination zu 
betrachten. Ihre Besonderheit ergibt sich zum einen

aus dem höheren Grad an Substitution, insofern hier 
die Assistenz auch die Eizellen umfasst und somit der 
gesamte Befruchtungsvorgang und die frühen Zelltei­
lungen aus dem mütterlichen Körper heraus ins Labor 
verlegt werden. Dabei bleibt allerdings zu beachten, 
dass das eigentliche Befruchtungsgeschehen und die 
anschließende frühe Embryonalentwicklung genau 
wie in vivo stattfinden, allerdings an einem völlig an­
deren Ort und in einer ästhetisch und emotional völ­
lig anders gearteten Umgebung. Zum anderen eröff­
net die Verlegung des Orts nun auch die Möglichkeit, 
den Embryo in die Gebärmutter einer anderen Frau 
als der Spenderin der Eizelle zu übertragen (Leihmut­
terschaft) oder aber einen solchen Transfer im Hin­
blick auf andere Zwecke (Forschung, Transplantation, 
Experimente) zu unterlassen.
Dementsprechend bestehen zunächst einmal hin­
sichtlich der verschiedenartigen sozialen Konstellatio­
nen der IVF dieselben ethischen Vorbehalte wie bei 
den diversen Varianten der Insemination (homologe, 
heterologe mit stabiler Partnerschaft zwischen Er­
wachsenen unterschiedlichen Geschlechts, heterologe 
ohne eine solche). Zusätzliche ethische Probleme er­
geben sich dadurch, dass die Chance einer Schwanger­
schaft im Verhältnis zur Zahl der übertragenen 
Embryonen eher gering ist. Die Steigerung der Er­
folgswahrscheinlichkeit durch Herstellung bzw. Ein­
pflanzung mehrerer Embryonen macht wegen der 
damit verbundenen Konsequenzen (Übrigbleiben 
vorsorglich hergestellter Embryonen, erhöhte Zahl 
spontaner Abgänge, selektive Abtreibung zur Abwen­
dung der Risiken einer Mehrlingsschwangerschaft, 
Konservierung zur Familienplanung) die Frage nach 
dem moralischen Status menschlichen Lebens im Em­
bryonalstadium zum eigentlichen Angelpunkt der Be­
urteilung der Verantwortbarkeit. Dazu kommt, dass 
die IVF als subsidiäre Überbrückung eines Defekts 
die Einheit auf Dauer angelegter liebender Verbun­
denheit zwischen Partnern und den Willen zum ge­
meinsamen Kind als deren leibhaftigem Ausdruck 
zwar nicht aufhebt, aber von ihrer Erlebnisseite her 
(hormonale Überstimulation, Klinikaufenthalt, me­
dizinisch-technische Umgebung, Missverhältnis von 
Erwartung und Erfolgsaussicht, behandlungsbedingte 
somatische Risiken und Langzeitfolgen) erheblich er­
schwert; die Ganzheitlichkeit des Zeugungshandelns 
als Ausdruck einer personalen Beziehung muss also 
intentional eigens aufgebaut und gegen den Anschein 
und momentan auftretende psychische Belastungen 
(Zeit des Wartens, Angst vor Misserfolg, Depression 
und Minderwertigkeitsgefühle bei einem Fehlschlag, 
hormonell bedingte emotionale Schwankungen) sta­
bilisiert werden.
Dass es dennoch nicht unmöglich ist, zeigt die Bewäl­
tigung im Fall der analogen Adoptivelternschaft. Des 
Weiteren stellt die Verlegungdes zur Zeugung führenden 
Geschehens aus der leibhaftigen Präsenz der Zeugungs­
partner die entscheidendste Vorbedingung dafür dar,
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 ’S dass Partnerschaft, Zeugung und Familie nicht nur im 
Einzelfall, sondern auch im gängigen öffentlichen Be­
wusstsein als voneinander trennbar gedacht werden 
könnten. Dies aber wäre unter sozialethischem Blick­
winkel höchst bedenklich, da eine ähnlich bewährte 
und Verantwortlichkeit für das erzeugte Leben ein­
deutig zuweisende Institution wie die auf dauerhafte 
Partnerbindung gegründete Zwei-Generationen-Fa- 
milie (rechtlich abgesichert in der ehelichen Gemein­
schaft) in der bisherigen Kulturgeschichte nicht aus­
gebildet wurde.
Die Dichte der ethischen Bedenken und das unleug­
bar vorhandene Missbrauchspotential wiegen so 
schwer, dass IVF nur sparsam und mit großer Zurück­
haltung zur Anwendung gebracht werden sollte. Im 
Gegensatz zu weiten Teilen der Öffentlichkeit und 
der ärztlichen Standesethik lehnen hochrangige Ver­
lautbarungen der katholischen Kirche (vgl. Donum 
vitae, 2,2), auf Ganzheitlichkeit als oberstes Prinzip 
verpflichtete Richtungen der psychosomatischen Me­
dizin und Teile der feministischen Bewegung IVF 
nicht nur in ihrer heterologen, sondern auch in ihrer 
homologen Variante ab.
Andererseits lässt sich kaum bestreiten, dass die IVF 
in Fällen, in denen ein Paar keine andere Möglichkeit 
hat, um zu einem eigenen Kind zu kommen, als (in­
direkte) Therapie aufgefasst werden kann; die Öffent­
lichkeit und die, denen die Erfüllung des Kinderwun­
sches keine Probleme bereitet, dürfen im berechtigten 
Interesse, Missbrauch zu verhindern, dieser Gruppe 
von Paaren nicht ihr Los durch Verweigerung der 
IVF noch erschweren. Infolgedessen ist es ethisch un­
umgänglich, zwischen der strikt therapeutisch indi­
zierten Handhabung und allen sonstigen Anwendun­
gen der IVF klar zu trennen. Die gewichtigste Indika­
tion ist dabei ohne jeden Zweifel die Behandlung von 
unaufhebbarer krankheitsbedingter Sterilität. Als 
weitere Indikation ist allenfalls eine Wahrscheinlich­
keit, dass Eltern eine für das auf normalem Wege ge­
zeugte Kind schwerste Erbkrankheit weitergeben 
würden, diskutabel, insofern sich eine IVF (hier im 
heterologen System) als das kleinere Übel im Ver­
gleich zu einer etwaigen Abtreibung für den Fall einer 
pränatal nachgewiesenen Behinderung erweisen 
könnte. Auch bei Vorliegen einer therapeutischen In­
dikation ist IVF aber erst dann vertretbar, wenn der 
Einzelfall auch hinsichtlich der Bedingungen und 
Folgen für das Wohl des auf diese Weise gezeugten 
Kindes überprüft worden ist. Außerdem müssen El­
tern, die dieses Verfahren in Anspruch nehmen wol­
len, vor der Behandlung über die Risiken (auch gera­
de über die psychischen) aufgeklärt und während der 
Behandlung begleitet werden. Eine ebenso dringliche, 
vielfach übersehene Notwendigkeit stellt die psycho­
soziale Begleitung und Nachsorge jener vergleichs­
weise zahlreichen Paare dar, bei denen ein oder gar 
mehrere Behandlungsversuche nicht zum Erfolg ge­
führt haben.

Von der Frage der Verantwortbarkeit im Einzelfall ist 
die Frage zu trennen, ob und unter welchen Bedin­
gungen die Gesellschaft dieses Zeugungsverfahren 
zulässt, fördert oder sogar als Standard anbietet. Vor­
aussetzung dafür sind in jedem Fall missbrauchsbe­
grenzende Rahmenbedingungen (bezüglich Aufbe­
wahrung, Experimentierspielraum, Alter der Eltern, 
Haftung bei Verwechselung, »Abnahmepflicht« des 
so gezeugten Kindes unabhängig von seinen Merk­
malen, Ausschluss des Klonens). Insbesondere gilt 
es, die Möglichkeit zu versperren, dass IVF von 
der strikt therapeutischen Indikation losgelöst zu 
einem frei wählbaren, staatlich verordneten oder 
auch bloß medizinisch routinemäßig empfohlenen 
Zeugungsverfahren werden könnte; ein entspre­
chender gesellschaftlicher Bedarf dafür ist zumin­
dest vorstellbar.
Ob die Bereitstellung dieses Therapieverfahrens aus 
Mitteln des öffentlichen Gesundheitssystems vertret­
bar ist, ist im Vergleich zu anderen Leistungen zu be­
urteilen.
Als ethisch besonders problematisch erweist sich so­
wohl im Hinblick auf das Kindeswohl wie auch auf 
die Beziehungen zwischen den Eltern und die Sozial­
verträglichkeit die Leih- oder Ersatzmutterschaft, in­
sofern hier - von seltenen rein altruistischen Motiva­
tionen abgesehen (denkbar am ehesten innerhalb ein 
und derselben Familie) - ein Embryo, Schwanger­
schaft bzw. Geburt und Kind als Gegenstände eines 
Vertrags behandelt und dadurch zu einer besitz- und 
gegen Geld tauschbaren Sache bzw. Dienstleistung ge­
macht werden. Selbst wenn hierbei keinem der Betei­
ligten augenscheinlich Schaden entstünde und das Ri­
siko für das Kind nicht zwangsläufig größer ist als bei 
Schwangerschaft der genetischen Mutter, widerspre­
chen die zugrunde liegende Einstellung (wie über eine 
Sache verfügen können), das mutmaßliche Vorenthal­
ten vorgeburtlicher Zuwendung, das Fehlen des inter­
aktiven Hineinwachsens in die Elternrolle, mögliche 
Komplikationen (etwa die Weigerung der biologi­
schen Mutter nach der Geburt das Kind, wie früher 
vereinbart, abzugeben) und die mögliche gesellschaft­
liche Praxis (ärmere Frauen im Auftrag bessergestell­
ter) dem Charakter der Schwangerschaft als intensivs­
ter, für die frühen Entwicklungsstufen des Menschen 
unverzichtbarer und lebenslang bedeutungsvoller, 
auch die Mutter in ihrer gesamten Persönlichkeit 
und Biographie betreffenden Form sozialer Bezie­
hung.
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